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Motion
über die Änderung des Kantonsratsgesetzes
betreffend Frist zur Behandlung einer Volksinitiative

eröffnet am 14. September 2010

Der Regierungsrat wird beauftragt, das Kantonsratsgesetz dahingehend zu ändern,
dass in Zukunft die Frist zur Behandlung einer Volksinitiative nur noch mit dem
Einverständnis des Initiativkomitees verlängert werden darf.

Begründung:
Wenn 4000 oder 5000 Luzerner Stimmberechtigte einVolksbegehren unterschreiben,
soll das Initiativkomitee darüber entscheiden, ob und allenfalls wie lange die Frist
zur Behandlung verlängert werden soll.
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